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Haus & Grund Rheinland begrüßt angekündigte Neuregelung zur 
Dichtheitsprüfung:  

Kanal-TÜV damit überwiegend vom Tisch  
 
Mit großer Erleichterung hat der Landesverband Haus & Grund Rheinland die 
Ankündigung von SPD und Grünen aufgenommen, dass die Dichtheitsprüfung von 
privaten Abwasserleitungen nur noch in Wasserschutzgebieten durchgeführt werden muss. 
Haus & Grund Rheinland, als der Interessenverband für die Haus- und 
Grundstückseigentümer in NRW, hatte sich bereits schon seit April letzten Jahres für die 
Aussetzung der Dichtheitsprüfung ausgesprochen und einen gleich lautenden Antrag der 
FDP unterstützt.  
 
„Das ist ein großer Erfolg für Haus & Grund Rheinland und den vielen Bürgerinitiativen des 
Landes“, freut sich der Vorsitzende von Haus & Grund Rheinland, Prof. Dr. Peter Rasche. „Wir 
haben in unzähligen Gesprächen, Veranstaltungen und mit Rechtsgutachten zur 
Verfassungswidrigkeit unseren Beitrag dazu geleistet, dass die rot-grüne Landesregierung eine 
bürgerfreundliche Lösung vorlegen musste“, so Rasche.  
 
Zwar bleibt die Dichtheitsprüfung für Häuser, die vor 1965 erbaut worden sind und sich in 
Wasserschutzgebieten befinden, weiterhin bis Ende 2015 Pflicht. „Der Kanal-TÜV ist dennoch 
überwiegend vom Tisch“, zeigt sich der Verbandsdirektor von Haus & Grund Rheinland,  
Erik Uwe Amaya, zufrieden. Auch der von Haus & Grund Rheinland unterstützte gemeinsame 
Antrag von CDU und FDP sieht nicht nur die Prüfung in begründeten Einzelfällen sondern 
generell auch in Wasserschutzgebieten vor.  
 
„Allerdings darf es nicht dazu führen, dass die Kommunen die Dichtheitsprüfung durch die 
Hintertür wieder einführen“, warnt der Verbands-Jurist Amaya vor der Ankündigung, dass 
Städte und Gemeinden die Möglichkeit erhalten sollen, die Prüfung auf kommunaler Ebene zu 
regeln. 
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